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Gerichte preschen bei Informationsfreiheit vor
Gastbeitrag.Während der
Gesetzgeber untätig bleibt,
haben die Höchstgerichte
zumindest für Journalisten
den Zugang zu
Informationen erleichtert.

VON HANS PETER LEHOFER

Wien. Über ein Informationsfreiheitsgesetz in
Österreich wurde in den vergangenen Jahren
viel geredet und geschrieben. Das Regie-
rungsprogramm 2020–2024 widmete diesem
Thema eine ganze Seite und versprach die
Abschaffung des Amtsgeheimnisses ebenso
wie ein „einklagbares Recht auf Informa-
tionsfreiheit“. Aber auch zwei Jahre nach
Vorlage eines Ministerialentwurfs gibt es
noch immer keine Regierungsvorlage und
die Verhandlungen auf Regierungsebene –
insbesondere auch mit Ländern und Ge-
meinden – scheinen ins Stocken geraten zu
sein.

Straßburg als Vorreiter
Dem gegenüber steht aber eine bemerkens-
werte Entwicklung in der Rechtsprechung.
Vorangegangen war zunächst der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) in Straßburg. In seinem Urteil der
Großen Kammer vom 8. November 2016,
Magyar Helsinki Bizottság, hat er seine schon
zuvor in diese Richtung gehende Rechtspre-
chung konsolidiert und ausgesprochen, dass

das in Art. 10 EMRK garantierte Recht auf
Meinungsäußerungsfreiheit unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch ein Recht auf Zu-
gang zu Informationen einschließt.

Da der EMRK in Österreich Verfassungs-
rang zukommt, war es nur eine Frage der
Zeit, bis diese Rechtsprechung von österrei-
chischen Gerichten aufgegriffen wurde. Den
ersten Schritt setzte der Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH), der über ein von einem Journa-

listen gestelltes Auskunftsbegehren an den
Wiener Magistrat zu entscheiden hatte. In
seinem Erkenntnis vom 29. Mai 2018, Ra
2017/03/0083, hielt er fest, dass der Umfang
des Rechts auf Auskunft nach dem Aus-
kunftspflichtgesetz im Lichte der EGMR-
Rechtsprechung verfassungskonform auszu-
legen ist. Wenn Verschwiegenheitspflichten
der Auskunftserteilung entgegenstehen, ist
daher eine Abwägung vorzunehmen, bei der
auch zu prüfen ist, ob diese Verschwiegen-
heitsregeln einem legitimen Zweck dienen
und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig und verhältnismäßig sind. Zudem
hat der VwGH in diesem Fall erstmals aner-
kannt, dass nicht nur Auskunft verlangt wer-
den kann, sondern – wenn die Auskunftser-
teilung sonst zu aufwendig wäre – auch der
unmittelbare Zugang zu Dokumenten.

Öffentliches Interesse ausschlaggebend
Als nächstes Höchstgericht hat sich der Ver-
fassungsgerichtshof (VfGH) in seinem Er-
kenntnis vom 4. März 2021, E 4037/2020, der
EGMR-Rechtsprechung angeschlossen. In
ausdrücklicher Abkehr von seiner früheren
Judikatur hat der VfGH dabei festgehalten,
dass Art. 10 EMRK – als nationale Verfas-
sungsnorm – unter bestimmten Vorausset-
zungen ein verfassungsgesetzlich gewähr-
leistetes Recht auf Zugang zu Informationen
gewährt. Wie schon der VwGH zuvor bezieht
sich der VfGH auf die vom EGMR festgeleg-
ten Kriterien. Demnach besteht ein solches
Recht dann (aber auch nur dann), wenn der
Zugang zu Informationen für die Ausübung
der Meinungsäußerungsfreiheit maßgeblich
ist. Dabei ist von Bedeutung, ob das Sam-
meln der Informationen ein relevanter Vor-
bereitungsschritt für journalistische oder
andere Aktivitäten ist, ob die Offenlegung
der begehrten Informationen im öffentli-
chen Interesse notwendig sein kann, ob der
Nachfragende als „public watchdog“ (z. B.
als Journalist oder NGO) im öffentlichen In-
teresse tätig wird und schließlich, ob die be-
gehrte Information „bereit und verfügbar“
ist. Im konkreten Fall – es ging um die Frage
eines Journalisten, welche ehemaligen Na-
tionalratsabgeordneten vom Recht auf Fort-
zahlung ihrer Bezüge Gebrauch gemacht
hatten – sah der VfGH all diese Vorausset-
zungen erfüllt.

Jüngst hatte auch der Oberste Gerichts-
hof (OGH) als drittes österreichisches
Höchstgericht Gelegenheit, seine Rechtspre-
chung zum Informationszugang im Lichte
der EGMR-Judikatur weiterzuentwickeln.
Wiederum hatten Journalisten Informatio-
nen begehrt, diesmal Daten aus dem Perso-
nenverzeichnis des Grundbuchs. Diese Da-
ten sind nach § 5 Abs. 4 GUG nur denjeni-
gen Personen mitzuteilen, die ein rechtli-
ches Interesse darlegen können (etwa weil
eine Forderung gerichtlich eingebracht wer-
den soll). Den Journalisten ging es aber um
die Frage, ob bzw. wie die aufgrund des
Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen ge-

genüber bestimmten Personen umgesetzt
wurden. Abweichend von einer früheren
Entscheidung hielt der OGH nun – ebenfalls
unter Bezug auf die Rechtsprechung des
EGMR – in seinem Beschluss vom 5. Dezem-
ber 2022, 5 Ob 178/22w, fest, dass es hier
nicht um ein rein individuelles Interesse der
Journalisten ging, sondern „aufgrund der
Bedeutung und der Funktion der freien
Presse für die Allgemeinheit“ um ein öffent-
liches Interesse, das ausreichend sein kann,
ein rechtliches Interesse zu begründen.

Damit gehen alle österreichischen
Höchstgerichte nun einheitlich von einem
Recht auf Zugang zu Informationen aus,
wenn dieser Zugang maßgeblich („instru-
mentell“) ist, um das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung ausüben zu können. Jour-
nalisten, Wissenschafter, NGOs und andere
„public watchdogs“ können daher die beste-
henden Auskunftspflichtbestimmungen
(aber z. B. auch Regeln über die Erteilung
von Auskünften aus Registern) nutzen, um
Informationen (und auch Zugriff auf Doku-
mente) zu erhalten, die sie benötigen, um
ihre Aufgaben zur Information der Öffent-
lichkeit erfüllen zu können.

Braucht es angesichts dieser Judikatur-
Entwicklung noch ein Informationsfreiheits-
gesetz (IFG)? Die Antwort auf diese Frage
bleibt ein klares Ja. Zwar sind meines Erach-
tens manche Erwartungen, die in ein neues
IFG gesteckt werden, überzogen, zumal wei-
terhin in jedem Einzelfall eine Abwägung
mit Geheimhaltungsinteressen erfolgen
wird müssen. Aber die Rechtsprechung
kann nur dort ansetzen, wo bestehende Vor-
schriften verfassungskonform ausgelegt
werden können oder wo gegebenenfalls ge-
setzlich normierte Einschränkungen vom
VfGH als verfassungswidrig beseitigt werden
können. Eine Ausdehnung des Anwen-
dungsbereichs der bestehenden Auskunfts-
pflichtgesetze – etwa, wie im Ministerialent-
wurf vorgesehen, auch auf Organe der Ge-
setzgebung – lässt sich durch die Rechtspre-
chung nicht bewerkstelligen. Zudem stellt
die Rechtsprechung, in Anlehnung an den
EGMR, zumindest bei der Abwägung mit
entgegenstehenden Interessen auf die Rolle
der Anfragenden als „public watchdogs“ ab,
während der IFG-Entwurf ein „Jedermanns-
recht“ vorsieht.

Aber die jüngste Judikatur der Höchstge-
richte hat deutlich gemacht, dass auch die
bestehenden Regeln über die Auskunfts-
pflicht für journalistische Recherchen im öf-
fentlichen Interesse nutzbar gemacht wer-
den können. Der Endgegner für die Infor-
mationsfreiheit dürfte in vielen Fällen weni-
ger die geltende Rechtslage sein als vielmehr
eine oft übergroße Zurückhaltung der Ver-
waltung. Diese zu ändern ist wohl eine grö-
ßere Herausforderung als die Einigung auf
ein neues Informationsfreiheitsgesetz.

Dr. Hans Peter Lehofer ist Senatspräsident des VwGH und
Honorarprofessor für öffentliches Recht an der WU Wien.

Wäre eine Auskunft zu
aufwendig, kann auch
Zugang zu Dokumenten
verlangt werden.
[ Getty Images/EyeEm]
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Branchen-News aus der Welt des Rechts
Event der Woche

Zum 18. Mal in Folge verteidigt
Deloitte Österreich die Spitzen-

position des Mergermarket-M&A-
Rankings. Der globale M&A-Markt
hat ein volatiles Jahr hinter sich.
„Vor allem makropolitische Span-
nungen, steigende Zinsen sowie die
hohe Inflation führten in der zwei-
ten Jahreshälfte zu einem starken
Rückgang der Transaktionsaktivi-
tät“, analysiert Andreas Hampel,Di-
rector bei Deloitte Österreich. Albert
Hannak, Partner bei Deloitte Öster-
reich und Leiter des Deloitte M&A-
Teams, freute sich über das gute
Ergebnis.

Einsteiger der Woche

Die Anwaltskanzlei Schramm Öh-
ler vergrößert ihr Team aus den

eigenen Reihen, Jacqueline Guger
und Sabrina Glechner wurden als
Rechtsanwältinnen eingetragen. Gu-
ger betreut öffentliche Auftraggeber
bei allen Aspekten von Vergabever-
fahren und Vergabekontrollverfah-
ren. Glechner berät öffentliche Auf-

traggeber in allen Belangen des Ver-
gaberechts und begleitet ihre Man-
dant:innen durch komplexe Verga-
beverfahren.

Mit Jänner erweiterte die Dr. Lei-
tinger & Dr. Leitinger Rechtsan-

wälte OG mit den Partnern Florian
und Theresia Leitinger den Kanzlei-
sitz in Weiz um eine Kanzleinieder-
lassung in Graz. „Wir freuen uns,

nun auch Mandanten in Graz be-
raten zu können“, so Florian und
Theresia Leitinger nach der Segnung
der Kanzleiräume durch Dompfarrer
Heinrich Schnuderl.

Deals der Woche

FSM Rechtsanwälte startete mit
dem erfolgreichen Abschluss ei-

ner großen Immobilientransaktion

ins neue Jahr. Für den langjährigen
Mandanten Vivoreal wurde der Er-
werb einer Liegenschaft samt Büro-
gebäude in Wien-Simmering feder-
führend begleitet und umgesetzt.
Das FSM-Team stand unter der Füh-
rung von Partner Reinhard Pesek
und Rechtsanwaltsanwärterin Simo-
ne Brunnhuber, Immobilienrecht.
Außerdembeteiligt waren Rechtsan-
walt Felix Augustus Kirkovits und

die Rechtsanwaltsanwärter Antonia
Beck und Kevin Bley, Gesellschafts-
recht und M&A.

Die Kanzlei KWR hat die Interna-
tional Campus Group (IC) beim

Erwerb eines Immobilien-Portfolios
von fünf Studierendenwohnhäusern
in Deutschland und Österreich bera-
ten. Das KWR-Team wurde von Jan
Philipp Schifko und Rechtsanwältin
Caroline Lessky, beide Real Esta-
te, geleitet. Ebenfalls unterstützten
die Partner Gerold Wietrzyk und
Thomas Haberer, und Rechtsanwalt
Arno Cichocki, alle drei Corpora-
te/M&A, sowie die Associates Kili-
an Bock, Florian Fiala, beide Real
Estate, und Armin Zarghami, Cor-
porate/M&A, die Transaktion und
Finanzierung.

LEGAL § PEOPLE

LEGAL & PEOPLE

ist eine Verlagsserie der „Die Presse“
Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Koordination: René Gruber
E-Mail: rene.gruber@diepresse.com
Telefon: +43/(0)1/514 14 263

Sabrina Glechner und Jacqueline Gu-
ger, SchrammÖhler. [ Anna Stöcher ]

Florian und Theresia Leitinger haben
eine neue Kanzlei in Graz. [ Foto Fischer ]

Simone Brunnhuber, Felix Augustus
Kirkovits und Reinhard Pesek. [ Beigestellt ]
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Resoluter gegen Raser
Gastkommentar. Deutschland und die Schweiz reagieren weit
schärfer auf krasse Tempoüberschreitungen, als Österreich es plant.

VON KARL KRÜCKL

Linz. Allerorts wird über die „Road-
runnerszene“, das von ihr durch
Tod oder Körperverletzungen ver-
ursachte Leid und die mit dem
sinnlosen Rasen einhergehende
Umweltbelastung geklagt. Die be-
mühten Planquadrate der Polizei
hinterlassen keinen bleibenden
Eindruck in der Szene, die verwal-
tungs- und strafrechtlichen Sank-
tionen stehen auf dem Prüfstand.

Zur „weitere[n] Verschärfung
der Sanktionen bei extremsten Ge-
schwindigkeitsübertretungen“ war
nun der Ministerialentwurf einer
34. Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung und des Führerscheinge-
setzes (238/ME) in Begutachtung.
Das Klimaschutzministerium ana-
lysiert jetzt die Stellungnahmen
und will eine Regierungsvorlage so
rasch wie möglich regierungsin-
tern abstimmen, damit die neuen
Regelungen noch heuer zu wirken
beginnen. In die Diskussion platzt
jetzt ein Beschluss des deutschen
Bundesverfassungsgerichts.

Das Fahrzeug als Mordwaffe
Verursachen Raser einen tödli-
chen Unfall, spricht der Boulevard
sehr oft von Mördern am Volant.
Österreichische Gerichte ahnden
dies maximal als grob fahrlässige
Tötung (§ 81 StGB), Höchststrafe
drei Jahre Freiheitsentzug. Der
Strafrahmen wird wie bei vielen
Delikten gegenüber Ersttätern nie
ausgeschöpft, niedrigere teilbe-
dingte Strafen sind der Regelfall.

2016 verabredeten sich zwei
Autofahrer spontan vor einer Rot-
licht zeigenden Ampel am Berliner
Kurfürstendamm zu einem Wett-
rennen bis zum nächsten Rotlicht,
im Szenejargon „Stechen“ genannt.
Der Verlierer verleitete den Sieger
zu einem Autorennen in der Berli-
ner Innenstadt und beschleunigte
zuletzt auf mindestens 160 km/h.
Er ignorierte in der Folge ein für
ihn geltendes Rotlicht. Der Quer-
verkehr, ein Geländewagen, fuhr
bei Grün mit 30 bis 50 km/h in die
Kreuzung ein. Es kam, wie es kom-
men musste: Die Unfallsfolgen für
dessen Lenker waren fatal, er starb
noch an der Unfallstelle.

Der Raser wurde nach Aufhe-
bung der ersten Verurteilung we-
gen Mordes durch den Bundesge-
richtshof im zweiten Rechtsgang
erneut wegen Mordes zu lebens-
langer Haft verurteilt, ein Urteil,
das diesmal vor dem BGH hielt.
Der Raser legte in der Folge Be-

schwerde beim deutschen Bun-
desverfassungsgericht ein und be-
kämpfte das Urteil mit der Be-
hauptung, die Annahme eines (be-
dingten) Tötungsvorsatzes durch
die Strafgerichte wäre in verfas-
sungswidriger Weise erfolgt und
die lebenslange Freiheitsstrafe vor
dem Hintergrund des Schuldprin-
zips („keine Strafe ohne Schuld“)
nicht angemessen und daher
gleichfalls verfassungswidrig.

Das Verfassungsgericht nahm
die Beschwerde nicht an (BvR
1404/20). Im Ergebnis müssen sich
Strafgerichte jeweils im Einzelfall
mit dem für die Mordfrage relevan-
ten bedingten Tötungsvorsatz diffe-
renziert beschäftigen. „Bedingter
Tötungsvorsatz ist danach gegeben,
wenn der Täter den Tod als mögli-
che, nicht ganz fernliegende Folge
seines Handelns erkennt (Wissens-
element) und dies billigt oder sich
um des erstrebten Zieles willen zu-
mindest mit dem Eintritt des Todes
abfindet, mag ihm der Erfolgsein-
tritt auch gleichgültig oder an sich
unerwünscht sein (Willensele-
ment)“. Dem hätten die Strafge-
richte entsprochen. Es konnte fest-

gestellt werden, dass sich der Raser
selbst als risikobewusster Fahrer
definierte, dem die aktuelle Ver-
kehrslage bekannt war. Für den Ra-
ser sei die sehr hohe Wahrschein-
lichkeit, dass ein Unfall mit dem
Querverkehr tödlich für diesen en-
den könne, auf der Hand gelegen.
Der Täter definierte seinen Selbst-
wert über sein PS-starkes Fahrzeug
und seine Fahrweise. „Das von
einem Sieg ausgehende Gefühl der
Überlegenheit und der Selbstwert-
steigerung zu verspüren, seien der-
art wirkungsmächtige Handlungs-
motive gewesen, dass der Be-
schwerdeführer den aus seinem
Handeln resultierenden und von
ihm erkannten tödlichen Gefahren
für das Leben anderer Verkehrsteil-
nehmer gleichgültig gegenüberge-
standen habe.“ Das Risiko, bei der
gegenständlichen Unfallskonstella-
tion selbst zu sterben (Frontalauf-
prall), war für den Raser praktisch
nicht gegeben.

Die Rechtslage in Österreich
wäre ident. Zweck des Strafrechts
und der Strafe ist auch die Gene-
ralprävention, die Abschreckung
potenzieller Täter und die Stär-

kung des Normgeltungsbewusst-
seins. Es liegt an den Staatsanwalt-
schaften, bei Raserunfällen genau-
er hinzuschauen und nicht auto-
matisch bloß grob fahrlässige Kör-
perverletzung oder Tötung anzu-
klagen. Auch wenn die österreichi-
sche Rechtsprechung bei den An-
forderungen an die Willenskom-
ponente des Vorsatzes (Gleichgül-
tigkeit) manchmal etwas strenger
zu sein scheint.

Mörderischer Suizidversuch
Lenkt man allerdings in suizidaler
Absicht sein Fahrzeug mit
102 km/h in einer 30 km/h-Zone
in den Gegenverkehr (eine Vespa)
und sterben dadurch die beiden
Vespafahrer, hatte der OGH auch
schon bisher kein Problem, dies
§ 75 StGB, Mord, zu unterstellen
(15 Os141/18a).

Auch wenn in der Schweiz dra-
konische Sanktionen gegenüber
Rasern 2023 geringfügig entschärft
werden dürften (keine absolut
zwingende Mindestfreiheitsstrafe
von einem Jahr und Mindestfüh-
rerscheinentzüge von zwei Jahren
mehr), gelangen Beschlagnahme

bzw. Verfall von Raserfahrzeugen
teilweise viel früher zur Anwen-
dung als für Österreich geplant.

Ersttätern soll in Österreich der
Verfall erst bei mehr als 110 km/h
in der Dreißigerzone einer Ort-
schaft drohen; in der Schweiz kann
bereits bei weniger als 70 km/h in
der Dreißigerzone das Auto einge-
zogen werden. Für die Autobahn
lauten die Werte: Österreich mehr
als 220 km/h, Schweiz unter
160 km/h. In der Schweiz kann das
Fahrzeug des Rasers ohne Rück-
sicht auf das Eigentumsrecht Drit-
ter eingezogen werden, außer es
ist, etwa bei Leasingfahrzeugen, si-
chergestellt, dass es der Täter nicht
wieder benutzen kann. Das Klima-
schutzministerium macht es sich
in seinem Entwurf leichter, zu
leicht: Es wird lediglich in Zulas-
sungsevidenz und Zulassungs-
schein vermerkt, dass der Raser
dieses Fahrzeug nicht mehr lenken
darf. Dem Rest der Menschheit
oder doch z. B. der Familie steht
das Fahrzeug weiterhin zur Verfü-
gung. Die abschreckende Wirkung
dieser „österreichischen Lösung“
darf mehr als hinterfragt werden.

So schließt sich der Kreis: Die
Justiz, sowohl Staatsanwaltschaft
als auch Gerichte (letztere durch
Unzuständigkeitsurteile bei Ankla-
ge lediglich eines Fahrlässigkeits-
statt eines Vorsatzdelikts) haben es
in der Hand, gegen Raser, die Leib
und Leben anderer beeinträchtigt
haben, schärfer vorzugehen. Der
Gesetzgeber wiederum bräuchte
den Mut, die Beschlagnahme- und
Verfallsgrenzen bei Geschwindig-
keitsüberschreitungen deutlich
niedriger anzusetzen, als dies der
Ministerialentwurf macht. Das
Dritteigentum am Fahrzeug des
Rasers sollte nur beachtlich sein,
wenn sichergestellt ist, dass es der
Raser nie wieder in seine Hände
bekommt, wie dies bei Leasing-
und Firmenfahrzeugen der Fall
sein dürfte. Unsere beiden Nach-
barländer machen es uns vor, wie
es gehen könnte, wenn man wollte.
Dass der Ministerialentwurf eines
Feinschliffs bedarf, zeigen die Stel-
lungnahmen. Bemerkenswert: Das
Burgenland hat in seiner Stellung-
nahme eine VfGH-Beschwerde ge-
gen die Möglichkeit einer Fahr-
zeugbeschlagnahme angekündigt,
sollte diese Gesetz werden. Mal
schauen, was beschlossen wird.

Dr. Karl Krückl, MA LL.M emeritierter Rechts-
anwalt und Of Counsel der Bruckmüller
RechtsanwaltsgmbH in Linz.

Noch heuer will das Klimaschutzministerium extremes Rasen schärfer geahndet sehen. [ Getty Images/Sean Murphy ]



Der Hinweisgeber:innenschutz kommt! Damit wird
ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Korruption
im öffentlichen Auftragswesen, für Umwelt- und
Verbraucherschutz u.a. getan. Ab 50 Beschäftigten
sind Unternehmen verpflichtet, eine Möglichkeit zum
anonymen Hinweisgeben durch Einrichtung einer „internen
Meldestelle“ zu schaffen. Unternehmen mit weniger als
250 Beschäftigten haben bis 17.12. dJ Zeit.

Der weitreichende Schutz umfasst die Befreiung von
der Haftung für Folgen berechtigter Hinweise und breit
angelegten Schutz vor Repressalien am Arbeitsplatz,
wie etwa vor Nichtverlängerung eines befristeten
Arbeitsvertrags oder vor Versagung einer Beförderung;
samt Beweislastumkehr.

Zu Recht ist daher Missbrauch vorzubeugen.

Die neue Rechtslage kann nicht nur säumigen Unternehmen,
sondern auch Hinweisgeber:innen zum Stolperstein
werden. Hatten sie keinen „hinreichenden Grund zur
Annahme“, dass der Hinweis in den gesetzlichen
Anwendungsbereich fiel, bleiben sie ohne Schutz.

Mit der Schaffung eines bloß löchrigen Schutzes steigt
der Beratungsbedarf auch für Unternehmen, die für
die Einrichtung von „einfachen und leicht zugänglichen
Verfahren“ verantwortlich sind. Vorgegebene Abläufe sind
einzuhalten und genau zu dokumentieren. Datenschutz und
Vertraulichkeit sind strikt zu wahren. Zudem ist der Markt
für internetbasierte Lösungen geradezu ein Dschungel in-
und ausländischer Anbieter.

Erfreulich ist daher, dass auch Dritte mit den Aufgaben der
internen Stelle betraut werden dürfen. Ihre Rechtsanwältin
und Ihr Rechtsanwalt übernehmen diese erfahren,
verschwiegen und diskret. Sie beraten, wie die neuen
Vorgaben ohne unnötige Kostenbelastung zu erfüllen sind,
und unterstützen bei der Umsetzung, damit die kleinen
wie die großen Stolpersteine für Hinweisgeber:innen und
Arbeitgeber:innen aus dem Weg geräumt werden.

Stolperstein
Whistleblowing Präs.-Stv. Mag. Bettina Knötzl

DIE KWR-WEBINARE SIND KOSTENLOS.
ANMELDUNGEN BITTE UNTER

WWW.KWR.AT/EVENTS

FLEISCHMARKT 1 I 1010 WIEN I WWW.KWR.AT

KWR-WEBINAR

FIT FÜR GREEN
CLAIMS – DOS
& DON’TS BEI

NACHHALTIGER
WERBUNG

VORTRAGENDE
MAG. BARBARAKUCHAR
DR. BEATRICE BLÜMEL, LL.M.
MI. 15.02.2023, 11 - 12 UHR

BEZAHLTE ANZEIGE
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Suspendierung hält, Vorwürfe nicht
Fall Peterlik.Höchstge-
richt bestätigt sichernde
Maßnahme gegen Diplo-
maten, Staatsanwaltschaft
stellt nach und nach ein.

Wien. Johannes Peterlik war Gene-
ralsekretär im Außenministerium
und zuletzt Botschafter in Indone-
sien, ehe er in den Verdacht schwe-
rer Fehlleistungen geriet: Im Sep-
tember 2021 wurde bekannt, dass
die Staatsanwaltschaft Wien in fünf
Fällen wegen möglichen Miss-
brauchs der Amtsgewalt ermittelte,
in zwei davon auch wegen Verlet-
zung des Amtsgeheimnisses.

So wurde Peterlik vorgeworfen,
ein Geheimdossier der Organisa-
tion für das Verbot von C-Waffen
(OPCW) über den Nowitschok-
Giftanschlag auf den ehemaligen
russischen Spion Sergej Skripal in
Salisbury dem ehemaligen BVT-
Mitarbeiter O. zum Fotografieren
gezeigt zu haben, der es seinerseits
an Ex-Wirecard-Manager Jan Mar-
salek geleakt habe. Der Diplomat
wurde suspendiert, doch schon das
Bundesverwaltungsgericht ging
nicht davon aus, dass Peterlik das
OPCW-Dokument hergezeigt habe.
Auch der Verwaltungsgerichtshof

wertete diesen Vorwurf nicht als
„tragend“ für die Suspendierung,
sah aber drei andere als ausrei-
chend und bestätigte die Maßnah-
me. Mittlerweile brachen aber vier
der fünf Vorwürfe vor der Staatsan-
waltschaft in sich zusammen.

Außenminister Schallenberg
hatte Peterlik wegen des Verdachts
von Dienstpflichtverletzungen in
allen fünf Fällen vorläufig suspen-
diert. Die Disziplinarbehörde ver-
fügte dann die Suspendierung,
freilich nur wegen der Verdachts-
momente punkto Amtsverschwie-
genheit. Das Verwaltungsgericht
sah wieder in allen fünf Tatvorwür-
fen eine ausreichende Verdachts-
lage. Es betonte aber, dass drei der
Fälle reichten, das Ansehen des
Ministeriums erheblich zu gefähr-
den, sodass auf die Pflichtverlet-
zungen um das Amtsgeheimnis
nicht eingegangen werdenmüsse.

Zuletzt bestätigte der VwGH
die Suspendierung als sichernde
Maßnahme (Ro 2022/09/0003);
Peterliks Bezüge sind um mehr als
ein Drittel gekürzt. Wie sein An-
walt, Dieter Böhmdorfer, auf „Pres-
se“-Anfrage mitteilt, hat die Staats-
anwaltschaft mittlerweile alle Vor-
würfe außer der Causa Nowi-
tschok fallen gelassen. Selbst ge-
gen diesen meint Böhmdorfer be-

legen zu können, dass der Ver-
dacht nur auf der Verwechslung
zweier OPCW-Dokumente (Ames-
bury Incident und Fall Skripal) be-
ruhe: Das auf Videobildern in O.s
Handy gefundene Dokument
(Amesbury) sei vom Eintreffen im
Ministerium bis zum Abfilmen nie
in Peterliks Sphäre gewesen. (kom)

Rot bei Ampel,
die es eigentlich
nicht gibt
Verfassungsgerichtshof hebt
Strafe gegen Autofahrer auf.

Wien. Die Bilder aus der auto-
matisierten Verkehrsüberwa-
chung schienen keinen Zweifel
zu lassen: Das Auto hatte sich
0,26 Sekunden nach dem Um-
schalten der Ampel auf Rot
über die Haltelinie hinweg in
die Kreuzung bewegt. Doch der
Schein trog, wobei die Diskre-
panz zur Wirklichkeit weder in
Raum noch Zeit zu erblicken
war, sondern in der Welt des
Sollens: Es gab das Rotlicht
rechtlich nicht.

Was wie eine Ampel aussah,
stand an einer Straße in Feld-
kirch. Der ertappte Fahrer
wehrte sich gegen 100 Euro
Strafe und wollte vom Landes-
verwaltungsgericht den Verord-
nungsakt über die örtliche Ver-
kehrsregelung herbeigeschafft
haben. Das Gericht aber mein-
te, das Lichtzeichen werde gar
nicht per Verordnung geregelt,
sondern im Rahmen der Ver-
kehrspolizei durch die Behörde.

Irrtum, entschied nun der
Verfassungsgerichtshof: Als
Eingriff ins Eigentumsrecht er-
fordere die Bestrafung eine
rechtliche Grundlage, und zwar
hier sehr wohl in Form einer
Verordnung. Der VfGH (E 148/
2021) verschaffte sich selbst
den Akt und fand darin keinen
Hinweis auf die Ampel; deshalb
hob er die Strafe auf. (kom)

Im Kaffeehaus
gestört worden:
Kein Schadenersatz

Amtshaftung. Ein
Mann fühlte sich in
seinem Privatleben
von der Pensions-
versicherung
überwacht. Seine
Klage scheiterte aber.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Die Pensionsversicherungs-
anstalt habe ihn „schikaniert“, in-
dem sie mehrere Untersuchungen
zur Überprüfung seines Gesund-
heitszustands angeordnet habe,
klagte der Mann. Durch diese (im
Zusammenhang mit seiner Berufs-
unfähigkeitspension stehenden)
Anordnungen sei er an seiner psy-
chischen Gesundheit geschädigt
worden, erklärte er. Und klagte die
Versicherung auf Schadenersatz.

Der Mann hatte sich auch da-
rüber beschwert, dass man ihm Si-
mulieren vorgeworfen habe. Als
besonders ärgerlich empfand er,
dass er bei einem Besuch im Kaf-
feehaus gestört wurde. Organe der
Pensionsversicherung hätten ihn
dort überwacht, betonte der Be-
troffene. Tatsächlich war der Mann
gefilmt und fotografiert wurden.
Aber das habe einen Grund gehabt,
wie die Gerichtemeinen sollten.

Der Mann hatte eine Amtshaf-
tungsklage gegen die Pensionsver-
sicherung eingebracht und bis hin
zum Obersten Gerichtshof (OGH)
verfolgt. Dieser betonte aber, dass
bei dem Kläger der Vorwurf des
Sozialbetrugs im Raum stand. Und
dass die Versicherung berechtigt
sei, in diesem Fall ärztliche Unter-
suchungen anzuordnen. Aller-
dings müssten diese verhältnismä-
ßig und „für den Versicherten zu-
mutbar sein“, wie der OGH auch
erklärte. War das noch der Fall?

Der Mann wurde 2019 vorgela-
den, um sich von Fachärzten für
Psychiatrie und Neurologie, für in-
nere Medizin sowie für Orthopädie
und durch eine Psychologin unter-
suchen zu lassen. Dass man gleich
vier Ärzte brauchte, sei der umfas-
senden Krankengeschichte ge-
schuldet, meinte der OGH. Über-
dies habe es sich um ambulante
Untersuchungen gehandelt, die
ohne besondere Eingriffe in die
körperliche oder psychische Inte-
grität des Mannes erfolgten. Auch
dessen Argument, dass es für ihn

psychisch weniger belastend gewe-
sen wäre, die Untersuchungen ent-
weder alle an einem einzigen Tag
oder aber mit größerem zeitlichen
Abstand voneinander durchzufüh-
ren, verwarfen die Richter. Das sei
nicht nachvollziehbar. Und über-
dies hätten zwei der Untersuchun-
gen ohnedies am selben Tag statt-
gefunden.

Dass der Mann im Juni 2021
nochmals zur Untersuchungmuss-
te, sei auch in Ordnung gewesen,
meinten die Richter. Innerhalb von
eineinhalb Jahren könne sich der
Gesundheitszustand verbessern.
Und es habe nach wie vor der Ver-
dacht des Sozialbetrugs bestanden,
es sei bereits ein Strafverfahren ge-
gen denMann geführt worden.

Gericht: Treffen im Café zufällig
Blieb noch der Vorwurf, im Café
überwacht worden zu sein. Er sei
dort von Organen der Pensions-
versicherung „privat“ fotografiert
und gefilmt worden, erklärte der
Mann. Man habe ihn sogar „gezielt
und detektivisch“ verfolgt und „be-
schattet“, um ihn zu „schikanie-
ren“. Auch mit diesem Punkt sollte
der Mann aber vor Gericht nicht
erfolgreich sein. Der OGH (1 Ob
210/22x) verwies auf die Feststel-
lungen der ersten Instanz, denen

zufolge die Vertreter der Pensions-
versicherung den Mann bloß zu-
fällig im Kaffeehaus getroffen ha-
ben. Und sie hätten ihn nur deswe-
gen gefilmt und fotografiert, weil er
wegen Sozialbetrugs angezeigt ge-
wesen sei. Der Mann erhält somit
keinen Schadenersatz von der
Pensionsversicherung.

Corona – keine Untersuchung?
Im Streit mit der Pensionsversi-
cherungsanstalt befindet sich auch
ein Mathematiklehrer. Der 1969
geborene Mann wollte ab Februar
2020 eine Berufsunfähigkeitspen-
sion erhalten. Die Pensionsversi-
cherung lehnte ab. Im November
2020 klagte der Lehrer. Doch war
er wegen des bei ihm hohen Risi-
kos einer Corona-Infektion nicht
zu aktuellen Untersuchungen be-
reit. Alle medizinischen und sons-
tigen Zusammenkünfte mit ihm
solle es erst nach Abebben der Co-
rona-Pandemie geben, erklärte er.
Das Gericht trug dem Sachverstän-
digen auf, den Mathematiker erst
imMärz 2021 zur Untersuchung zu
laden. Doch auch dieser Zeitpunkt
war für den Lehrer inakzeptabel.

Er forderte, dass das Gericht
ohne Untersuchung von ihm bei
Sachverständigen die Entschei-
dung fälle. Das Gericht holte dar-

aufhin ein Aktengutachten ein und
kam zur Ansicht, dass keine Be-
rufsunfähigkeitspension zu ge-
währen sei. Auch Maßnahmen zur
beruflichen Rehabilitation seien in
dem Fall nicht zweckmäßig.

Dagegen berief der Mann und
kritisierte nun gegenüber der
nächsten Instanz, dass man ihm
wegenmehr als vier Jahre alter me-
dizinischer Befunde die Pension
verwehrt habe. Das Oberlandesge-
richt Wien und auch der OGH (10
Ob S106/22v) konnten aber keinen
Verfahrensfehler erblicken.


